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Feuerschutztüren nach DIN 4102 
Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 + DIN 18095 

(Türblatt) 
Zulassung: Z-6.20-2274 
 
Feuerschutzelemente müssen von qualifizierten Fachkräften unter Einhaltung der Einbauanleitung 
sorgfältig montiert werden um die Funktion gewährleisten zu können! 
 
Bitte dem Endnutzer diese Anleitung aushändigen! 
 
 
 

 
 
MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH 
Auf Wolfsgang 
54311 Trierweiler 
Tel: 0651-8106-01 
Fax: 0651-8106-498 
info@mosel-tueren.de 



 

 

Stand:  09.03.2020  

Revision 1  

Datei MA-1039 Seite 2 von 17 
 

 Hinweis:  
Achten Sie darauf, dass zur einwandfreien Funktion von 
Feuer- und Rauchschutztüren diese Montageanleitung 
zwingend zu beachten ist! Ebenso die 
Montageanleitungen, die dem jeweiligen Zargenpaket 
(Holzwerkstoffzarge oder Stahlzarge) beiliegt. 
 

Türblatt und Zarge 
Feuerschutztüren oder kombinierte Feuer- und 
Rauchschutztüren (T30-1-FSA MOSEL Typ 1 bzw. T30-1-
RS-FSA MOSEL Typ 1, siehe Kennzeichnungsschild im 
Türenfalz) dürfen nur in Holz- oder Stahlzargen 
eingebaut werden.  
 

Beschlagmontage 
Achten Sie bitte auf die allgemeinen Hinweise für das 
Türblatt (MA-1018, liegt der Tür ebenfalls bei). Im 
Besonderen die Hinweise zur Drückermontage! 
 

Türschließmittel 
Türschließer mit Montageplatte gemäß bestellter 
Montageart in vorgerichtete Bohrungen auf Türblatt und 
Zarge schrauben. Die Schließermontageplatte liegt dem 
Schließerpaket bei. 
Zunächst die Grundplatte mit beiliegenden Schrauben 5 
x 35 auf das Türblatt schrauben. Das Türblatt ist 
entsprechend vorgebohrt. Auf die Grundplatte den 
Türschließer mit Schrauben M5 montieren. 
 

     
Türschließerarm mit der Zarge verbinden und 
Türschließer so einstellen, dass sich die Tür aus jedem 
Öffnungswinkel selbständig schließt. Hierbei die 
Montageanleitung des Schließerherstellers beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hinweis:  
Bei Gleitschienentür-
schließern ist zur Montage der 
Gleitschiene auf dem 
Stahlzargenspiegel bei 
gefälzten Türen eine 
Montageplatte notwendig. 
Diese liegt dem Schließer-
paket bei. Zuerst die 

Montageplatte auf dem Zargenspiegel festschrauben, 
anschließend wird die Gleitschiene auf der 
Montageplatte befestigt. 
 
Feststellanlagen Wenn Feststellanlagen verwendet 
werden, so muss deren Verwendbarkeit durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen 
sein. 
 

Kürzen der Türblätter 
Feuer- und Rauchschutztüren sind maximal zu kürzen 
wie es auf dem sog. Kürzungsschild (siehe Kennzeich-
nungsschild im Türfalz) angegeben ist. 

 
 

Einstellen der Bodendichtung 
Entnehmen Sie die Hinweise zum Einstellen der 
Bodendichtung bitte der Montageanleitung für 
Schallschutz (MA-1005). 
 
 
 

Türblattmaß bei Fertigung 1985 mm 
Tür unten maximal 20 mm kürzbar 

zulässige Spalthöhe unten 4 bis 8 mm 
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Die Übereinstimmungsbestätigung ist vom Einbauer auszufüllen 
 

Für Feuerschutztüren wird in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen vom Einbauer eine sogenannte 
Übereinstimmungsbestätigung verlangt, mit der die Montagefirma, die für den Einbau der Tür verantwortlich ist, gegenüber 
dem Bauherrn die ordnungsgemäße Montage der Feuerschutztür gemäß der jeweiligen Zulassung und der Einbauvorschrift 
des Herstellers bestätigen muss. Das hierfür zu verwendende Formular ist in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung abgedruckt. Auch für den Einbau von Rauchschutztüren wird diese Übereinstimmungsbestätigung zunehmend 
verlangt. 

Alternativ kann auch der nachfolgende Vordruck verwendet werden. 

 

Übereinstimmungsbestätigung 
 

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Feuerschutztür(en)1) / die Rauchschutztür(en)1) 
eingebaut hat 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

- Bauvorhaben (Baustelle bzw. Gebäude): 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

- Datum des Einbaues der Feuerschutztür(en)1) / der 

Rauchschutztür(en)1).......................................................................................................... 

 

Feuerschutztüren1): 
Hiermit wird bestätigt, dass die Feuerschutztür(en) hinsichtlich aller Einzelheiten sach- und fachgerecht und unter 

Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung2) Nr.  Z-6.20-2274 des Deutschen 

Instituts für Bautechnik sowie der Einbauanleitung des Herstellers eingebaut wurde(n). 

 

Feuer- und Rauchschutztüren1): 
Hiermit wird bestätigt, dass die Rauchschutztür(en) hinsichtlich aller Einzelheiten sach- und fachfachgerecht und 

unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses2) Nr.  Z-6.20-2274  
sowie der Einbauanleitung des Herstellers eingebaut wurde(n). 

 
 
 
 
 __________________________________________   _______________________________________  
    (Ort, Datum)          (Firma/Unterschrift) 

 
 
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen) 
 
1)  nicht Zutreffendes bitte streichen. 
2) die Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses findet sich im 

Kennzeichnungsschild der montierten Feuer- bzw. Rauchschutztür. 
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